
§ 16  
Stufen der Entgelttabelle  
  
(1) Die Entgeltgruppen 2 bis 15 umfassen sechs Stufen.  
  
(2) Bei Einstellung wird der Mitarbeiter der Stufe 1 zugeordnet, sofern keine einschlägige 

Berufserfahrung vorliegt.39 Verfügt der Mitarbeiter über eine einschlägige Berufserfahrung 
von mindestens einem Jahr, erfolgt die Einstellung in die Stufe 2, verfügt er über eine 
einschlägige Berufserfahrung von mindestens drei Jahren, erfolgt in der Regel eine 
Zuordnung zur Stufe 3. 

 
Ein Mitarbeiter, der aufgrund eines befristeten Arbeitsverhältnisses im Sinne des § 14 
Absätze 1, 2 Teilzeit- und Befristungsgesetz beschäftigt ist und dessen Arbeitsverhältnis 
endet, behält die bereits erworbene Stufe seiner Entgeltgruppe, wenn sich ein weiteres 
befristetes oder unbefristetes Arbeitsverhältnis zum selben Dienstgeber an das vorherige 
befristete Arbeitsverhältnis unmittelbar anschließt und die Tätigkeit im 
Anschlussarbeitsverhältnis im Wesentlichen unverändert bleibt.16 Die im vorherigen 
befristeten Arbeitsverhältnis zurückgelegte Stufenlaufzeit in dieser Stufe wird in diesem Fall 
angerechnet.  

  
Unabhängig davon kann der Dienstgeber bei Neueinstellungen zur Deckung des 
Personalbedarfs Zeiten einer vorherigen beruflichen Tätigkeit ganz oder teilweise für die 
Stufenzuordnung berücksichtigen, wenn diese Tätigkeit für die vorgesehene Tätigkeit 
förderlich ist.  

  
(3) Der Mitarbeiter, der in eine der Entgeltgruppen 2 bis 15 eingruppiert ist, erreicht - von Stufe 

3 an die jeweils nächste Stufe in Abhängigkeit von seiner Leistung gemäß § 17 Absatz 2 - 
nach folgenden Zeiten einer ununterbrochenen Tätigkeit innerhalb derselben Entgeltgruppe 
bei seinem Dienstgeber (Stufenlaufzeit):  

a) Stufe 2 nach einem Jahr in Stufe 1,   

b) Stufe 3 nach zwei Jahren in Stufe 2,   

c) Stufe 4 nach drei Jahren in Stufe 3,   

d) Stufe 5 nach vier Jahren in Stufe 4 und    

e) Stufe 6 nach fünf Jahren in Stufe 5.   

 
(4) Die Entgeltgruppe 1 umfasst fünf Stufen. Einstellungen erfolgen in der Stufe 2  

(Eingangsstufe). Die jeweils nächste Stufe wird nach vier Jahren in der vorangegangenen 
Stufe erreicht; § 17 Absatz 2 bleibt unberührt.  

 
 (5)  (mit Wirkung vom 31.03.2023 aufgehoben) 

 


